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Amtliche Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler
am Trifels, Dernbach, Eußerthal, Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg,

Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

Verantwortlich für den Text: Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Telefon (0 63 46) 30 10

Ö F F E N T L I C H E 
B E K A N N T M A C H U N G

über die
Einberufung von Ersatzleuten

in den Kreistag
des Landkreises Südliche

Weinstraße
Vollzug des Kommunalwahlgeset-
zes - KWG - i.d.F. vom 07. Sep-
tember 1982, (GVBl. S. 369) zu-
letzt geändert durch Art. 3 des Ge-
setzes vom 02. April 1998 (GVBl.
S. 108);
hier: Einberufung von Ersatzleuten
in den Kreistag des Landkreises
Südliche Weinstraße
Die Kreistagsmitglieder Nicolai
S c h e n k, Helmut  G e i ß e r
und Bernd E. L a u e r b a c h ha-
ben nach ihrer Wahl zu Kreisbei-
geordneten und der Übertragung
eines Geschäftsbereiches gem. §
44 Abs. 7 der Landkreisordnung ih-
re Mitgliedschaft im Kreistag ver-
loren. Nach § 45 KWG sind für die
ausgeschiedenen Kreistagsmit-
glieder Ersatzpersonen einzuberu-
fen. Als Ersatzpersonen einberu-
fen wurden die Bewerber mit der
höchsten Stimmenzahl unter den
noch nicht berufenen Bewerbern
auf den Wahlvorschlägen der
Christlich Demokratischen Union
Deutschlands (CDU), der Freien
Wählergruppe e.V. Kreisverband
SÜW (FWG) und der Freien De-
mokratischen Partei (FDP), dies
sind 
Harald Bratz, Bad Bergzabern
(CDU)
Raimund Zimmermann, Kaps-
weyer (FWG) und
Reiner Niederberger, Annweiler
(FDP)
Die Herren Bratz, Zimmermann
und Niederberger haben das Man-
dat angenommen.
Hiermit erfolgt öffentliche Bekannt-
machung gem. § 66 Abs. 3 Kom-
munalwahlordnung (KWO).
Landau i.d.Pfalz, den 07.07.2009
Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße
Die Landrätin:
gez.
Theresia Riedmaier

I N H A L T
Öffentliche Bekanntmachung

der Hauptsatzung des
Landkreises Südliche Wein-

straße vom 07.07.2009

Ö F F E N T L I C H E
B E K A N N T M A C H U N G
der Hauptsatzung des Landkrei-
ses Südliche Weinstraße
vom  07.07.2009
Der Kreistag hat auf Grund
der §§ 11 b, 11 e, 12, 17, 18, 20,
25, 27, 27a, 37, 38, 41 und 44 der
Landkreisordnung (LKO) in der
Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 188), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Landesgeset-
zes vom 22.12.2003 (GVBl. S.
390), BS 2020-2
der §§ 2 und 3 der Landesverord-
nung zur Durchführung der Land-
kreisordnung (LKO DVO) vom 21.
Februar 1974 (GVBl. S. 102), zu-
letzt geändert durch LVO vom 24.
Oktober 1994 (GVBl. S. 420), BS
2020-2-1 und
der §§ 2, 3, 4, 5, 7 und 15 der Lan-
desverordnung über die Aufwand-
sentschädigung für kommunale
Ehrenämter (KOMAEVO) vom 27.
November 1997 (GVBl.S.435), zu-
letzt geändert durch Art.4 des Lan-
desgesetzes vom 26. November
2008 (GVBl. S. 294), BS 2020-4,
des § 2 der Feuerwehr-Entschädi-
gungsverordnung vom 12. März
1991 (GVBl. S. 85), zuletzt geän-
dert durch LVO vom 15. Januar
2009 (GVBl. S. 44), BS 213-50-3,
des § 25 des Landeskrankenhaus-
gesetzes (LKG) vom 28. Novem-
ber 1986 (GVBl. S. 342), zuletzt
geändert durch Landesgesetz vom
21. Juli 2003 (GVBl. S. 167), BS
2126-3,
folgende Hauptsatzung beschlos-
sen, die hiermit bekanntgemacht
wird:
§ 1
Öffentliche Bekanntmachung
(1) Öffentliche Bekanntmachun-
gen des Landkreises erfolgen, so
weit durch eine Rechtsvorschrift
nichts anderes bestimmt ist, im
Amtsblatt des Landkreises.
Zusätzlich erfolgen die Öffentli-
chen Bekanntmachungen im Inter-
net unter der Adresse "http:
"www.suedliche-weinstrasse.de".
(2) Karten, Pläne oder Zeichnun-

gen und damit verbundene Texte
oder Erläuterungen können abwei-
chend von Absatz 1 durch Ausle-
gung in einem Dienstgebäude der
Kreisverwaltung zu jedermanns
Einsicht während der Dienstzeit
bekanntgemacht werden. In die-
sem Fall ist auf Gegenstand, Ort
(Gebäude und Raum), Frist und
Zeit der Auslegung spätestens am
Tage vor Beginn der Auslegung
durch öffentliche Bekanntma-
chung in der Form des Absatzes 1
hinzuweisen. Die Auslegungsfrist
beträgt mindestens sieben volle
Werktage. Besteht an dienstfreien
Werktagen keine Möglichkeit der
Einsichtnahme so ist die Ausle-
gungsfrist so festzusetzen, dass
an mindestens sieben Tagen Ein-
sicht genommen werden kann.
(3) So weit durch Rechtsvorschrift
eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und diese Rechtsvor-
schrift keine besonderen Bestim-
mungen enthält, gilt Absatz 2 ent-
sprechend.
§ 2
Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid
Bürgerinnen und Bürger des Land-
kreises können nach Maßgabe
des § 11 e Landkreisordnung über
wichtige Angelegenheiten des
Landkreises einen Bürgerbe-
scheid beantragen.
§ 3
Ausschüsse des Kreistages
(1) Der Kreisausschuss hat 11 Mit-
glieder.
(2) Der Kreistag bildet neben dem
Kreisausschuss folgende Aus-
schüsse:
1. den Rechnungsprüfungsaus-
schuss,
2. den Umweltausschuss,
3. den Ausschuss für Weinbau und
Landwirtschaft,
4. den Werksausschuss für den Ei-
genbetrieb Abfallwirtschaft des
Landkreises Südliche Weinstraße
(EBA),
5. den Ausschuss für den Öffentli-
chen Personennahverkehr.
6. den Ausschuss für die Kreismu-
sikschule
(3) Der Werksausschuss für den
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des
Landkreises Südliche Weinstraße
(EBA) hat 11, die Ausschüsse
nach Abs. 2 Nummern 1 bis 3, 5

und 6 haben 8 Mitglieder. Jedes
Ausschussmitglied hat eine/n
Stellvertreter/in.
(4) Die Bildung weiterer Ausschüs-
se bleibt dem Kreistag vorbehal-
ten. Die Zahl der Mitglieder dieser
weiteren Ausschüsse wird vom
Kreistag festgesetzt.
(5) Die Mitglieder der Ausschüsse
gemäß Abs. 2 Nrn. 2 - 6 werden
aus Mitgliedern des Kreistages
und sonstigen wählbaren Kreisein-
wohnern gebildet. Mindestens die
Hälfte der Ausschussmitglieder
soll Mitglied des Kreistages sein.
Aus der Mitte des Kreistages wer-
den der Kreisausschuss und der
Rechnungsprüfungsausschuss
gewählt.
(6) Der Kreistag bestimmt das
Nähere über die Aufgaben der ein-
zelnen Ausschüsse.
§ 4
Übertragung von Aufgaben des
Kreistages auf Ausschüsse
(1) Folgende Aufgaben des Kreis-
tags werden zur Beschlussfassung
dem Kreisausschuss übertragen:
1. Die Vergabe von Aufträgen, die
Gewährung von Zuschüssen und
sonstige Entscheidungen im Zu-
sammenhang mit der Ausführung
des Haushaltsplanes, so weit nicht
ein sonstiger Ausschuss vom
Kreistag damit beauftragt ist oder
so weit nicht die Landrätin kraft Ge-
setzes zuständig ist oder vom
Kreisausschuss damit beauftragt
wurde;
1a.Die Entscheidung über die An-
nahme oder Vermittlung von Spon-
soringleistungen, Spenden,
Schenkungen und ähnlichen Zu-
wendungen im Sinne des § 58 Abs.
3 LKO;
2. Die Zustimmung zur Ernennung
der Kreisbeamtinnen und Kreisbe-
amten des gehobenen Dienstes
sowie zur Entlassung der Beam-
tinnen und Beamten auf Probe die-
ser Laufbahngruppe gegen deren
Willen;
3. Die Zustimmung zur Einstellung
und Eingruppierung der dem ge-
hobenen Dienst vergleichbaren
Beschäftigten sowie zur Kündi-
gung gegen deren Willen;
4. Die Zustimmung zur Heraus-
schiebung des Ruhestandsbe-
ginns;
5. Die Zustimmung zur Leistung

überplanmäßiger und außerplan-
mäßiger Aufwendungen bzw. Aus-
zahlungen bis zu einer Wertgren-
ze von 50.000 ,
6. Die Genehmigung von Verträ-
gen des Landkreises mit der Land-
rätin, den Kreisbeigeordneten,
dem leitenden staatlichen Beam-
ten und dem leitenden kommuna-
len Beamten bis zu einer Wert-
grenze von 5.000 .
7. Die Verfügung über Kreisvermö-
gen sowie die Hingabe von Darle-
hen des Landkreises, die Veräuße-
rung und die Verpachtung von Ei-
genbetrieben oder Teilen von Ei-
genbetrieben bis zu einer Wert-
grenze von 25.000 .
(2) Dem Kreisausschuss obliegt
die Vorberatung der Beschlüsse
des Kreistages, so weit die Ange-
legenheit nicht in den Aufgaben-
bereich des Werksausschusses für
den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
des Landkreises Südliche Wein-
straße oder des Krankenhausaus-
schusses fällt.
(3) Der Kreistag kann unter Be-
achtung des § 25 Abs. 2 der Land-
kreisordnung die Beschlussfas-
sung auch über sonstige Aufgaben
Ausschüssen übertragen; seine
Rechte nach § 37 Abs. 3 der Land-
kreisordnung bleiben unberührt.
§ 5
Kreisbeigeordnete
(1) Der Landkreis hat drei Kreis-
beigeordnete.
(2) Ein Kreisbeigeordneter ist
hauptamtlich tätig.
(2) Für die Verwaltung des Kreises
werden vier Geschäftsbereiche
gebildet, von denen drei den Kreis-
beigeordneten zu übertragen sind.
§ 6
Aufwandsentschädigung für
Mitglieder des Kreistages
(1) Zur Abgeltung der notwendigen
baren Auslagen und der sonstigen
persönlichen Aufwendungen er-
halten die Kreistagsmitglieder für
die Teilnahme an Sitzungen des
Kreistages eine Entschädigung
nach Maßgabe der Absätze 2 bis
6. Für die Teilnahme an Sitzungen
der Fraktion, die der Vorbereitung
von Kreistagssitzungen dienen, er-
halten die Kreistagsmitglieder ei-
ne Entschädigung nach Maßgabe
der Absätze 2, 3 und 6.
(2) Die Entschädigung wird ge-
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währt in Form eines monatlichen
Durchschnittssatzes in Höhe von
90 . Der Jahresbetrag des monat-
lichen Durchschnittssatzes wird
um 50 v. H. gekürzt, wenn das
Kreistagsmitglied an mindestens
der Hälfte der in diesem Jahr statt-
gefundenen Kreistagssitzungen
ohne triftigen Grund nicht teilge-
nommen hat oder von der Teilnah-
me ausgeschlossen war.
(3) Neben der Aufwandsentschä-
digung nach Abs. 2 werden keine
Fahrkosten für Fahrten zwischen
Wohnort und Sitzungsort erstattet.
(4) Nachgewiesener Lohnausfall
wird in voller Höhe ersetzt. Auf An-
trag wird der glaubhaft versicherte
Verdienstausfall ersetzt, höch-
stens jedoch 31   je Sitzung. Per-
sonen, die über ein Erwerbsein-
kommen nicht verfügen, denen
aber im häuslichen Bereich ein
Nachteil entsteht, der in der Regel
nur durch das Nachholen ver-
säumter Arbeit oder die Inan-
spruchnahme einer Hilfskraft aus-
geglichen werden kann, erhalten
einen Ausgleich entsprechend
dem Höchstsatz nach Satz 2.
(5) Neben der Aufwandsentschä-
digung erhalten die Kreistagsmit-
glieder für Dienstreisen Reiseko-
stenvergütung nach den Regelun-
gen des Landesreisekostengeset-
zes.
(6) Die Vorsitzenden der im Kreis-
tag gebildeten Fraktionen erhalten
zusätzliche eine besondere Ent-
schädigung in Höhe von 100 v. H.
der nach Abs. 2 festgesetzten Ent-
schädigung.
(7) Die Kreistagsfraktionen erhal-
ten zur Deckung ihrer allgemeinen
Unkosten einen monatlichen
Grundbetrag von 52  sowie für je-
des Mitglied eine monatliche Ent-
schädigung von 13 . Dieser Betrag
wird den Vorsitzenden der Fraktio-
nen halbjährlich im Voraus ausbe-
zahlt.
§ 7
Aufwandsentschädigung für
Mitglieder von Ausschüssen
(1) Die Mitglieder der Ausschüsse
des Kreistages erhalten eine Ent-
schädigung in Form eines Sit-
zungsgeldes in Höhe von 26 . Bei
Teilnahme an mehreren Sitzungen
am gleichen Tag wird nur ein Sit-
zungsgeld gewährt.
(2) Die Mitglieder sonstiger Aus-
schüsse und Beiräte, zu deren Ko-
stentragung der Landkreis ver-
pflichtet ist, erhalten eine Entschä-
digung nach Abs. 1, so weit durch
Rechtsvorschrift nichts anderes
bestimmt ist.
(3) Neben dem Sitzungsgeld wer-
den die notwendigen Fahrtkosten
für Fahrten zwischen Wohnort und
Sitzungsort für öffentliche Ver-
kehrsmittel erstattet; so weit eige-
ne Fahrzeuge benutzt werden, er-
folgt Fahrgeldvergütung nach den
Sätzen für anerkannt privateigene
Kraftfahrzeuge.
(4) Im Übrigen gelten die Bestim-
mungen des § 6 Abs. 4 und 5 ent-
sprechend.
§ 8
Aufwandsentschädigung der
Kreisbeigeordneten
(1) Die/Der ehrenamtliche Kreis-
beigeordnete erhält für den Fall der
Vertretung der Landrätin eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe des
um 10 % erhöhten monatlichen

Höchstsatzes. Eine nach Abs. 2
gewährte Aufwandsentschädi-
gung ist anzurechnen.
(2) Die/Der ehrenamtliche Kreis-
beigeordnete, der/dem ein be-
stimmter Geschäftsbereich über-
tragen ist, erhält eine monatliche
Aufwandsentschädigung in Höhe
des monatlichen Höchstsatzes
gem. § 15 Abs. 3 KomAEVO.
§ 9
Dienstaufwandsentschädigung
der Landrätin
Die Landrätin erhält eine Dien-
staufwandsentschädigung in Höhe
des Höchstsatzes.
§ 10
Aufwandsentschädigung des
Kreisfeuerwehrinspekteurs und
seines Stellvertreters, der Kreis-
ausbilder, des Kreisjugendfeu-
erwehrwartes sowie der Führer
von Katastrophenschutzeinhei-
ten, ehrenamtlichen Gerätewar-
te, ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen für die Alarm- und
Einsatzplanung und Feuerwehr-
angehörigen für die Bedienung,
Wartung und Pflege der Infor-
mations- und Kommunikations-
mittel
(1) Die Entschädigung des Kreis-
feuerwehrinspekteurs, seiner
Stellvertreter, des Leiters der
Kreisausbildung, der Kreisausbil-
der, des Kreisjugendfeuerwehr-
wartes sowie der Führer von Kata-
strophenschutzeinheiten erfolgt
nach den Bestimmungen der Feu-
erwehrentschädigungsverordnung
in der jeweils geltenden Fassung.
(2) Die monatliche Aufwandsent-
schädigung des Kreisfeuerwehrin-
spekteurs besteht aus einem
Grundbetrag in Höhe des Mittelbe-
trages des jeweiligen Höchst- und
Mindestsatzes zuzüglich des je-
weiligen Zuschlages für jede im
Kreisgebiet aufgestellte örtliche
Feuerwehreinheit und Werkfeuer-
wehr.
(3) Die Aufwandsentschädigung
der ständigen Vertreter des Kreis-
feuerwehrinspekteurs beträgt die
Hälfte der Aufwandsentschädi-
gung des Kreisfeuerwehrinspek-
teurs, so weit er regelmäßig einen
Teil der Aufgaben des Kreisfeuer-
wehrinspekteurs wahrnimmt.
Nimmt der ständige Vertreter die
Aufgaben des Kreisfeuerwehrin-
spekteurs voll wahr, so erhält er für
diese Zeit der Vertretung eine Auf-
wandsentschädigung in gleicher
Höhe wie der Kreisfeuerwehrin-
spekteur; diese Aufwandsentschä-
digung wird für jeden Tag in Form
1/30 des Monatsbetrags der Auf-
wandsentschädigung nach Abs. 2
berechnet. Die Aufwandsentschä-
digung nach Abs. 3 ist anzurech-
nen.
(4) Die Aufwandsentschädigung
des Leiters der Feuerwehr-Kreis-
ausbildung beträgt den Höchstsatz
nach § 10 Abs. 2 FwEVO.
(5) Die monatliche Aufwandsent-
schädigung des Kreisjugendfeuer-
wehrwartes besteht aus einem
Grundbetrag in Höhe des Mindest-
betrages, der in der Feuerwehrent-
schädigungsverordnung festge-
setzt ist, zuzüglich des jeweiligen
Zuschlages für jede im Kreisgebiet
aufgestellte Jugendfeuerwehr.
(6) Die Zugführer von Katastro-
phenschutzeinheiten des Land-
kreises erhalten folgende Auf-

wandsentschädigung:
a) Bei voller Zugstärke (z. B. Ge-
fahrstoffzug) 
den Höchstbetrag
b) bei Teileinheiten (z.B. Fernmel-
dezentrale, Technische Einsatzlei-
tung, Gruppe
Information und Kommunikation,
Löschzug Wasser)
(7) Die Aufwandsentschädigung
des ehrenamtlichen Gerätewartes
beträgt 30 v. H. des Höchstbetra-
ges zuzüglich einem Zuschlag von
11  je zu wartendem Fahrzeug,
höchstens jedoch den Höchstbe-
trag gemäß der Feuerwehrent-
schädigungsverordnung.
(8) Die Aufwandsentschädigung
der Feuerwehrangehörigen für die
Alarm- und Einsatzplanung und
der Feuerwehrangehörigen für die
Bedienung, Wartung und Pflege
der Informations- und Kommunika-
tionsmittel wird auf den Höchstbe-
trag entsprechend der Feuerweh-
rentschädigungsverordnung fest-
gelegt.
(9) Für die Aufwandsentschädi-
gung der Führer von Katastro-
phenschutzeinheiten gilt Abs. 3
Satz 2 entsprechend.
§ 11
Aufwandsentschädigung der
Patientenfürsprecher
Die Patientenfürsprecher erhalten
als Ersatz für bare Auslagen und
für Zeitversäumnis eine Entschä-
digung. Die Entschädigung beträgt
je angefangene 200 Betten des je-
weiligen Krankenhauses monat-
lich 77 .
§ 12
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung, mit Ausnahme
des § 5 Absatz 2,  tritt am Tag nach
ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft; gleichzeitig treten
die bislang gültige Hauptsatzung
des Landkreises Südliche Wein-
straße sowie alle Satzungen und
sonstigen Beschlüsse, die gleiche
oder entgegenstehende Regelun-
gen enthalten, außer Kraft.
(2) § 5 Absatz 2 tritt am 01.01.2010
in Kraft.
Landau i. d. Pfalz,
den 7. Juli 2009
Kreisverwaltung Südliche
Weinstraße
Die Landrätin:
Theresia Riedmaier

Bekanntmachung Nr.: 47/2009 

Öffentliche Bekanntmachung
der Allgemeinverfügung zur Ver-
anstaltung

Weinfest in Albersweiler vom 17.
- 21. Juli 2009
Als zuständige örtliche Ordnungs-
behörde erlässt die Verbandsge-
meindeverwaltung Annweiler am
Trifels folgende 

ALLGEMEINVERFÜGUNG:

1. Von Freitag, 17. Juli 2009, 19.00
Uhr bis Dienstag, 22. Juli 2009,
05.00 Uhr ist es verboten, im Um-
kreis des Weinfestes in Alberswei-
ler alkoholhaltige Getränke mitzu-
führen und/oder zu verzehren. Der
Umkreis ist an der anhängenden
Karte definiert.

2. Zur Durchsetzung des Verbots
werden alkoholhaltige Getränke si-

chergestellt und vernichtet sowie
Platzverweise erteilt, weitergehen-
de Anordnungen bleiben vorbehal-
ten.
3. Ausgenommen von dem Verbot
nach Nr. 1 ist der konzessionierte
Festplatz bei den Sportanlagen.
4. Die sofortige Vollziehung dieser
Allgemeinverfügung wird angeord-
net.
5. Die  Allgemeinverfügung gilt mit
dem auf die Bekanntmachung fol-
genden Tag als bekannt gemacht.

Begründung:
Von Freitag , 17. Juli 2009 bis Mon-
tag 21. Juli 2009 findet das Wein-
fest auf dem Festplatz an den
Sportanlagen statt.

Es ist bei solchen Veranstaltungen
grundsätzlich davon auszugehen,
dass Alkohol nicht nur in den gast-
stättenrechtlichen konzessionier-
ten Räumlichkeiten - und somit
kontrolliert - erworben und konsu-
miert wird. Die Lebenserfahrung
zeigt, dass Besucher alkoholische
Getränke anderweitig erwerben,
mit sich führen (beispielsweise im
Kofferraum von Autos, in
Rucksäcken und ähnlichem) und
im näheren Umkreis der Veranstal-
tung konsumieren.

Nach allgemeinen bisherigen Er-
fahrungen sind im Rahmen von
Weinfesten als Folge von über-
mäßigen und unkontrolliertem
Konsum von Alkohol Fälle von Aus-
einandersetzungen zwischen Per-
sonen sowie Fälle von Sachbe-
schädigung bis hin zu Vandalismus
zu befürchten.

Diesen Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung - auch im
Hinblick auf den Schutz der Ju-
gend - kann somit nur ausreichend
begegnet werden, wenn während
der Veranstaltung die Abgabe und
der Konsum von Alkohol lediglich
im Rahmen der bestehenden
Gaststättenkonzession und damit
des geltenden Gaststättenrechts
stattfindet.

Damit wird weitgehend verhindert,
dass an bereits alkoholisierte Per-
sonen oder Jugendliche Alkohol
unzulässigerweise abgegeben
wird.

Das unter Nr. 1 ausgesprochene
Verbot wird daher als geeignetes
und verhältnismäßiges Mittel zur
Gefahrenabwehr bewertet; andere
mildere Mittel, die eine effektivere
und effizientere Gefahrenabwehr
bewirken, sind nicht ersichtlich.

Demgegenüber steht das private
Interesse an eineingeschränktem
Mitführen und Verzehren von Alko-
hol, das jedoch dem öffentlichen
Interesse an einem ordnungs-
gemäßen Ablauf der Veranstaltung
ohne Ausschreitungen, ohne un-
kontrolliertem Alkoholkonsum und
ohne Alkoholmissbrauch unter-
liegt.

Der Alkoholkonsum wird mit der
Allgemeinverfügung auch nicht ge-
nerell verboten, Alkohol kann in der
konzessionierten Fläche nach gel-
tendem Recht erworben werden
und konsumiert werden.

Zur Durchsetzung des Verbotes ist
es erforderlich und angemessen,
mitgeführte alkoholische Getränke
sicherzustellen und zu vernichten.
Nur dadurch kann die Einhaltung
sichergestellt werden. Der soforti-
ge Platzverweis bei festgestellten
Verstößen trägt zur Gewährlei-
stung einer ordnungsgemäßen
Veranstaltung bei und dient der
weiteren und umfassenden Gefah-
renabwehr. Weitergehende Anord-
nungen, die situationsbedingt zur
Gefahrenabwehr erforderlich wer-
den, bleiben vorbehalten. Die
Zwangsmittel werden im Einzelfall
in Rahmen des POG angewandt.

Begründung des Sofortvoll-
zugs:
Die sofortige Vollziehung wird im
öffentlichen Interesse angeordnet,
da hochwertige Rechtsgüter wie
Gesundheit, körperliche Unver-
sehrtheit von Besuchern und Ord-
nungskräften sowie Eigentum ge-
fährdet werden. Es muss daher si-
chergestellt werden, dass die All-
gemeinverfügung auch im Falle ei-
nes Widerspruchs vollzogen wer-
den kann. Aufgrund der Gefähr-
dungen kann die aufschiebende
Wirkung eines Widerspruchs nicht
hingenommen werden. Nur eine
sofortige Vollziehung wird dem
Sinn und Zweck der Allgemeinver-
fügung gerecht. Das Privatinteres-
se an uneingeschränktem Mit-
führen und Verzehren von Alkohol
muss dahinter zurückstehen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung
kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder nur Niederschrift
bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Annweiler am Trifels, Mess-
platz 1, 76855 Annweiler am Trifels
oder beim Kreisrechtsausschuss
der Kreisverwaltung Südliche We-
instraße, An der Kreuzmühle 2,
76829 Landau i.d.Pf. einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Wi-
derspruchs ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch vor Ablauf dieser Frist bei
einer der genannten Behörden ein-
gegangen ist.

Gegen die Anordnung der soforti-
gen Vollziehung kann beim Verwal-
tungsgericht in 67433 Neustadt an
der Weinstraße, Robert-Stolz-Str.
20, ein Antrag auf einstweilige An-
ordnung zur Wiederherstellung der
aufschiebenden Wirkung gestellt
werden.

Rechtsgrundlagen:
§§ 1 Abs. 1, 9 Abs. 1, 88 Abs. 1 Nr.
1, 89 Abs.1, 90 Abs. 1, 91 Abs. 1
Nr. 1 des Polizei- und Ordnungs-
behördengesetz (POG) in der Fas-
sung vom 10. November 1993
(GVBl. S 595), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. Juli 2005
(GVBl. S. 320), § 1 der Landesver-
ordnung  über die Zuständigkeit
der allgemeinen Ordnungsbehör-
den vom 31. Oktober 1978 (GVBl.
S.695), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 12. Oktober 1999 (GVBL.
S. 325, § 1 Abs. 1 Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz (LVwVfG)
vom 23. Dezember 1976 (GVBL.
S.308), zuletzt geändert durch Ge-
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setz vom 21. Juli 2003 (GVBL. S.
155) in Verbindung mit § 35 Satz 2
des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (VwVfG) in der Fassung vom
23. Januar 2003 (GVBL I S. 102),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
05. Mai 2004 (BGBL. I S. 718) § 80
Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) vom 19.
März 1991 (BGBl. I S. 686) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 21.
Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316)

Annweiler am Trifels, 09.07.2009 
Ludwig Lehnberger 
Bürgermeister 

Plan zu Bekanntmachung am
Ende aller amtlichen Mitteilun-
gen

Beschlusszusammenfassung
zur 19. Sitzung des Ortsbeira-
tes Stadt Annweiler am Trifels-

Stadtteil Queichhambach
vom 02.06.2009

öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfol-
gend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse
gefasst wurden:
1 Renovierung und Umbau des
Gemeindehauses
Besprechung von Möglichkeiten
für die Umsetzung der weiteren
Bauabschnitte
Der Ortsgemeinderat entschloss
sich nach einer kurzen Außenbe-
sichtigung mit 9 Ja-Stimmen, 1
Nein-Stimme und 1 Enthaltung
dafür, den Außensockel in dersel-
ben Sandsteinfarbe wie die Fen-
stergeländer zu streichen.

Bekanntmachung Nr. 17/2009
der Ortsgemeinde Eußerthal 

in der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels

H A U P T S A T Z U N G
der Ortsgemeinde Eußerthal
in der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels
vom  3. Juli 2009
Der Gemeinderat hat auf Grund
der §§ 24 und 25 Gemeindeord-
nung (GemO), der §§ 7 und 8 der
Landesverordnung zur Durch-
führung der Gemeindeordnung
(GemODVO), des § 2 der Landes-
verordnung über die Aufwandsent-
schädigung kommunaler Eh-
renämter (KomAEVO) die folgen-
de Hauptsatzung beschlossen, die
hiermit bekannt gemacht wird:
§ 1
Öffentliche Bekanntmachun-
gen, Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachun-
gen der Ortsgemeinde Eußerthal
erfolgen in folgender Wochenzei-
tung: "Trifels-Kurier".
Darüber hinaus erfolgen die öffent-
lichen Bekanntmachungen im In-
ternet unter der 
Adresse "http://www.vg-annwei-
ler.de."
(2) Karten, Pläne oder Zeichnun-

gen und damit verbundene Texte
oder Erläuterungen können abwei-
chend von Absatz 1 durch Ausle-
gung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgemeindeverwaltung in
Annweiler am Trifels, Meßplatz 1,
zu jedermanns Einsicht während
der Dienststunden bekannt ge-
macht werden. In diesem Fall ist
auf Gegenstand, Ort (Gebäude
und Raum), Frist und Zeit der Aus-
legung spätestens am Tage vor
dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der
Form des Absatzes 1 hinzuweisen.
Die Auslegungsfrist beträgt minde-
stens sieben volle Werktage. Be-
steht an dienstfreien Werktagen
keine Möglichkeit der Einsichtnah-
me, so ist die Auslegungsfrist so
festzusetzen, dass an mindestens
sieben Tagen Einsicht genommen
werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift
eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und hierfür keine be-
sonderen Bestimmungen gelten,
gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der
Sitzungen des Ortsgemeinderats
werden durch Aushang an den Be-
kanntmachungstafeln, sofern eine
rechtzeitige Bekanntmachung
gemäß Abs. 1 nicht mehr möglich
ist, wie folgt bekannt gemacht:
Gemeinde- und Feuerwehrhaus
Eußerthal, Sulzbachweg 6
Ecke Haupt- und Kirchstraße
Breitbachstraße, Einmündung
Hauptstraße
Schulstraße am Schulhaus
an der Bushaltestelle Haingeraide-
straße 31
(5) Dringliche Sitzungen im Sinne
von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO
des Gemeinderates oder eines
Ausschusses werden abweichend
von Absatz 1 durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln, de-
ren Standorte in Absatz 4 aufge-
führt sind, bekannt gemacht, so-
fern eine rechtzeitige Bekanntma-
chung gemäß Absatz 1 nicht mehr
möglich ist.
(6) Kann wegen eines Naturereig-
nisses oder wegen anderer beson-
derer Umstände die vorgeschrie-
bene Bekanntmachungsform nicht
angewandt werden, so erfolgt in
unaufschiebbaren Fällen die öf-
fentliche Bekanntmachung durch
Aushang an den Bekanntma-
chungstafeln, die in Absatz 4 auf-
geführt sind. Die Bekanntmachung
ist unverzüglich nach Beseitigung
des Hindernisses in der vorge-
schriebenen Form nachzuholen,
sofern nicht der Inhalt der Be-
kanntmachung durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden ist.
(7) Sonstige Bekanntgaben erfol-
gen gemäß Absatz 1, sofern nicht
eine andere Bekanntmachungs-
form vorgeschrieben ist.
§ 2
Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid
Die Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde können nach Maßgabe
des § 17a GemO einen Bürgerent-
scheid beantragen.
§ 3
Ausschüsse des Gemeindera-
tes
(1) Der Gemeinderat bildet folgen-
de Ausschüsse:
1. Rechnungsprüfungsausschuss
2. Ausschuss für Infrastruktur und

Bauwesen
3. Ausschuss für Gemeindeleben
und Fremdenverkehr
(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz
1 haben 5 Mitglieder und für jedes
Mitglied 1 Stellvertreter.
(3) Die Ausschüsse werden aus
Mitgliedern des Gemeinderates
und sonstigen wählbaren Bürge-
rinnen und Bürgern der Gemeinde
gebildet:
Mindestens die Hälfte der Aus-
schussmitglieder soll Mitglied des
Gemeinderates sein; entsprechen-
des gilt für die Stellvertreter der
Ausschussmitglieder.
§ 4
Übertragung von Aufgaben des
Gemeinderates auf Ausschüsse
(1) Soweit einem Ausschuss die
Beschlussfassung über Angele-
genheiten nicht übertragen ist, hat
der Ausschuss innerhalb seines
Zuständigkeitsbereiches die Be-
schlüsse des Gemeinderates vor-
zuberaten.
(2) Die Übertragung der Beschlus-
sfassung über eine bestimmte An-
gelegenheit auf einen Ausschuss
erfolgt durch Beschluss des Ge-
meinderates. Sie gilt bis zum En-
de der Wahlzeit des Gemeindera-
tes, soweit die Beschlussfassung
dem Ausschuss nicht wieder ent-
zogen wird. Die Bestimmungen
dieser Hauptsatzung bleiben un-
berührt.
§ 5
Übertragung von Aufgaben des
Gemeinderates auf den Ortsbür-
germeister
Auf den Ortsbürgermeister wird die
Entscheidung in folgenden Ange-
legenheiten übertragen:
1. Vergabe von Aufträgen und Ar-
beiten im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel bis zu einer Wert-
grenze von 500,- Euro im Einzel-
fall,
2. Aufnahme von Krediten nach
Maßgabe der Entscheidungen des
Gemeinderates,
3. Erhebung von Vorausleistungen
auf laufende Entgelte,
4. Gewährung von Zuwendungen
im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel nach Maßgabe allge-
meiner Grundsätze und Richtlini-
en des Gemeinderates,
5. Niederschlagung gemeindlicher
Forderungen,
6. Einvernehmen in den Fällen des
§ 14 Abs. 2, § 31 und § 33 BauGB
und in den Fällen des § 34 BauGB,
wenn durch das Bauvorhaben die
Grundzüge der städtebaulichen
Entwicklung und Ordnung nicht
berührt werden,
7. Entscheidung über die Einle-
gung von Rechtsbehelfen und
Rechtsmitteln zur Fristwahrung.
8. Die gemeindliche Vertretung der
Mitgliedschaftsrechte in der Jagd-
genossenschaftsversammlung.
Sonstige besondere gesetzliche
Zuständigkeitsbestimmungen blei-
ben unberührt.
§ 6
Beigeordnete
Die Gemeinde hat bis zu 2 Beige-
ordnete.
§ 7
Aufwandsentschädigung für
Mitglieder des Gemeinderates
(1) Nachgewiesener Lohnausfall
wird in voller Höhe ersetzt; er um-
faßt bei Arbeitnehmern auch die
entgangenen tariflichen und frei-

willigen Arbeitgeberleistungen so-
wie den Arbeitgeberanteil zu den
gesetzlichen Sozialversicherungs-
beiträgen.Verdienstausfall wird auf
Antrag in Form eines Durch-
schnittssatzes ersetzt, dessen
Höhe vom Gemeinderat festge-
setzt wird. Personen, die einen
Lohn- oder Verdienstausfall nicht
geltend machen können, denen
aber im häuslichen Bereich ein
Nachteil entsteht, der in der Regel
nur durch das Nachholen ver-
säumter Arbeit oder durch die In-
anspruchnahme einer Hilfskraft
ausgeglichen werden kann, erhal-
ten einen Ausgleich entsprechend
den Bestimmungen des Satzes 2.
(2) Die Gemeinderatsmitglieder er-
halten für Dienstreisen Reiseko-
stenvergütung nach den Bestim-
mungen des Landesreisekosten-
gesetzes.
§ 8
Aufwandsentschädigung des
Ortsbürgermeisters
(1) Der Ortsbürgermeister erhält
eine Aufwandsentschädigung ge-
mäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAE-
VO.
§ 9
Aufwandsentschädigung der
Beigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete
erhalten für den Fall der Vertretung
des Ortsbürgermeisters eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe der
Aufwandsentschädigung des Orts-
bürgermeisters nach § 12 Abs. 1
Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Ver-
tretung des Ortsbürgermeisters
nicht für die Dauer eines vollen Mo-
nats, so beträgt sie für jeden Tag
der Vertretung ein Dreißigstel des
Monatsbetrags der dem Ortsbür-
germeister zustehenden Aufwand-
sentschädigung. Erfolgt die Vertre-
tung während eines kürzeren Zeit-
raums als einen vollen Tag, so be-
trägt die Aufwandsentschädigung
die Hälfte des Tagessatzes nach
Satz 2. Eine nach Absatz 2 ge-
währte Aufwandsentschädigung
ist anzurechnen.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete,
die nicht Mitglied des Verbandsge-
meinderates sind, jedoch in Vertre-
tung des Ortsbürgermeisters an
Sitzungen des Verbandsgemein-
derates teilnehmen und denen kei-
ne Aufwandsentschädigung nach
dem Absatz 1 gewährt wird, erhal-
ten für die Teilnahme an diesen
Sitzungen von der Ortsgemeinde
eine Aufwandsentschädigung. Sie
beträgt je Sitzung die Hälfte des
Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz
2, mindestens jedoch 11,20 Euro.
Entsprechendes gilt für die Teil-
nahme an Besprechungen des
Bürgermeisters der Verbandsge-
meinde mit den Ortsbürgermei-
stern gemäß § 69 Abs. 4 GemO.
(3) Sofern nach den steuerrechtli-
chen Bestimmungen die Entrich-
tung der Lohnsteuer nach einem
Pauschsteuersatz möglich ist, wird
die pauschale Lohnsteuer von der
Gemeinde getragen. Die pauscha-
le Lohnsteuer und pauschale So-
zialversicherungsbeiträge werden
auf die Aufwandsentschädigung
nicht angerechnet.
§ 10
Aufwandsentschädigung  für
Feldgeschworene
(1) Die Feldgeschworenen erhal-
ten für ihre Mitwirkung bei Abmar-

kungen sowie für die Grenzbegän-
ge eine Entschädigung, die nach
Stunden bemessen wird; die Zei-
ten für die Wegstrecken vom
Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und
zurück werden berücksichtigt. Die
Entschädigung beträgt 10,00 Euro
je Stunde. Angefangene halbe
Stunden sind mit der Hälfte des
Stundensatzes zu entschädigen.
(2) § 9 Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 11
Aufwandsentschädigung
für weitere Ehrenämter
(1) Hallenbeauftragter, Jugendh-
ausbeauftragter, Internetbeauf-
tragter, Grillplatzbeauftragter,
Spielplatzbeauftragter und Mu-
seumsbeauftragter sowie Inhaber
vergleichbarer Ehrenämter erhal-
ten eine Aufwandsentschädigung,
die nach Stundensätzen bemes-
sen wird; die Zeiten für die Weg-
strecken vom Wohnsitz bis zum
Tätigkeitsort und zurück werden
nicht berücksichtigt. Die Entschä-
digung beträgt 5,- Euro je volle
Stunde.
(2) Die Mitglieder und Hilfskräfte
der Wahl- und Abstimmungsvor-
stände erhalten eine pauschalier-
te Abgeltung ihres baren Aufwan-
des in der Form eines Erfri-
schungsgeldes (§10 Abs. 2 Bun-
deswahlordnung (BWO) und § 10
Abs. 2 Europawahlordnung
(EWO). Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmun-
gen gleichzeitig statt, so wird das
Erfrischungsgeld nur einmal ge-
währt.
(3) § 9 Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 12 
Inkrafttreten
(1) Die Hauptsatzung tritt am 01.
Juli 2009 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsat-
zung vom 16. November 2004
außer Kraft.
76857 Eußerthal, 3. Juli 2009
Ortsgemeinde Eußerthal
Ausgefertigt:
Reinhard Denny
Ortsbürgermeister
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vor-
stehend abgedruckten Satzung
wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der
Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) auf folgendes hinge-
wiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund der GemO zustande gekom-
men sein, gilt sie ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Messplatz 1, 76855
Annweiler am Trifels unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
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kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.
76855 Annweiler am Trifels, 6.
Juli 2009
Verbandsgemeindeverwaltung
Lehnberger
Bürgermeister

Beschlusszusammenfassung
zur 29. Sitzung des Ortsge-
meinderates Ortsgemeinde
Eußerthal vom 29.04.2009

öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfol-
gend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse
gefasst wurden:
2 Beratung und Beschlussfas-
sung über die Einführung DSL
Beschlussfassung erfolgte ein-
stimmig.
3 Beratung und Beschlussfas-
sung Ausbau Haingeraidestraße
Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig die Sanierung der Gehwe-
ge im Zuge des Ausbaus der Hain-
geraidestraße.

Bekanntmachung Nr. 14/2009
der Ortsgemeinde Rinnthal

in der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels

H A U P T S A T Z U N G
der Ortsgemeinde Rinnthal
in der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels
vom 8. Juli 2009
Der Gemeinderat hat auf Grund
der §§ 24 und 25 Gemeindeord-
nung (GemO), der §§ 7 und 8 der
Landesverordnung zur Durch-
führung der Gemeindeordnung
(GemODVO) und des § 2 der Lan-
desverordnung über die Aufwand-
sentschädigung kommunaler Eh-
renämter (KomAEVO) die folgen-
de Hauptsatzung beschlossen, die
hiermit bekannt gemacht wird:
§ 1
Öffentliche Bekanntmachun-
gen, Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachun-
gen der Ortsgemeinde Rinnthal er-
folgen in folgender Wochenzei-
tung: "Trifels-Kurier".
Darüber hinaus erfolgen die öffent-
lichen Bekanntmachungen im In-
ternet unter der 
Adresse "http://www.vg-annwei-
ler.de."
(2) Karten, Pläne oder Zeichnun-
gen und damit verbundene Texte
oder Erläuterungen können abwei-
chend von Absatz 1 durch Ausle-
gung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgemeindeverwaltung in
Annweiler am Trifels, Meßplatz 1,
zu jedermanns Einsicht während
der Dienststunden bekannt ge-
macht werden. In diesem Fall ist
auf Gegenstand, Ort (Gebäude
und Raum), Frist und Zeit der Aus-
legung spätestens am Tage vor
dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der
Form des Absatzes 1 hinzuweisen.
Die Auslegungsfrist beträgt minde-
stens sieben volle Werktage. Be-
steht an dienstfreien Werktagen
keine Möglichkeit der Einsichtnah-
me, so ist die Auslegungsfrist so

festzusetzen, dass an mindestens
sieben Tagen Einsicht genommen
werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift
eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und hierfür keine be-
sonderen Bestimmungen gelten,
gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der
Sitzungen des Ortsgemeinderats
werden durch Aushang an den Be-
kanntmachungstafeln, sofern eine
rechtzeitige Bekanntmachung
gemäß Abs. 1 nicht mehr möglich
ist, wie folgt bekannt gemacht:
Hauptstraße Nr. 45
(5) Dringliche Sitzungen im Sinne
von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO
des Gemeinderates oder eines
Ausschusses werden abweichend
von Absatz 1 durch Aushang an
der Bekanntmachungstafel, deren
Standorte in Absatz 4 aufgeführt
ist, bekannt gemacht, sofern eine
rechtzeitige Bekanntmachung
gemäß Absatz 1 nicht mehr mög-
lich ist.
(6) Kann wegen eines Naturereig-
nisses oder wegen anderer beson-
derer Umstände die vorgeschrie-
bene Bekanntmachungsform nicht
angewandt werden, so erfolgt in
unaufschiebbaren Fällen die öf-
fentliche Bekanntmachung durch
Aushang an der Bekanntma-
chungstafel, die in Absatz 4 aufge-
führt ist. Die Bekanntmachung ist
unverzüglich nach Beseitigung des
Hindernisses in der vorgeschrie-
benen Form nachzuholen, sofern
nicht der Inhalt der Bekanntma-
chung durch Zeitablauf gegen-
standslos geworden ist.
(7) Sonstige Bekanntgaben erfol-
gen gemäß Absatz 1, sofern nicht
eine andere Bekanntmachungs-
form vorgeschrieben ist.
§ 2
Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid
Die Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde können nach Maßgabe
des § 17a GemO einen Bürgerent-
scheid beantragen.
§ 3
Ausschüsse des Gemeindera-
tes
(1) Der Gemeinderat bildet folgen-
de Ausschüsse:
Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Bau- und Planungsausschuss
Waldausschuss
Ausschuss für Jugend, Senioren
und Soziales
(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz
1 haben 3 Mitglieder und für jedes
Mitglied 1 Stellvertreter. Abwei-
chend von Satz 1 haben folgende
Ausschüsse 4 Mitglieder und für je-
des Mitglied 1 Stellvertreter:
Bau- und Planungsausschuss
Ausschuss für Jugend, Senioren
und Soziales.
(3) Die Mitglieder der Ausschüsse
werden aus der Mitte des Gemein-
derates gewählt. Die folgenden
Ausschüsse werden aus Mitglie-
dern des Gemeinderates und son-
stigen wählbaren Bürgerinnen und
Bürgern der Gemeinde gebildet:
Bau- und Planungsausschuss
Ausschuss für Jugend, Senioren
und Soziales.
Mindestens die Hälfte der Aus-
schussmitglieder soll Mitglied des
Gemeinderates sein; entsprechen-
des gilt für die Stellvertreter der

Ausschussmitglieder.
§ 4
Übertragung von Aufgaben des
Gemeinderates auf den Bürger-
meister
Auf den Bürgermeister wird die
Entscheidung in folgenden Ange-
legenheiten übertragen:
1. Vergabe von Aufträgen und Ar-
beiten im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel bis zu einer Wert-
grenze von 1.000,- Euro im Einzel-
fall,
2. Gewährung von Zuwendungen
im Rahmen der verfügbarer Haus-
haltsmittel nach Maßgabe allge-
meiner Grundsätze und Richtlini-
en des Gemeinderates.
3. Einvernehmen in den Fällen des
§ 33 BauGB und in den Fällen des
§ 34 BauGB, wenn durch das Bau-
vorhaben die Grundzüge der städ-
tebaulichen Entwicklung und Ord-
nung nicht berührt werden,
4. Entscheidung über die Einle-
gung von Rechtsbehelfen und
Rechtsmitteln zur Fristwahrung.
5. Niederschlagung gemeindlicher
Forderungen,
6. Die gemeindliche Vertretung der
Mitgliedschaftsrechte in der Jagd-
genossenschaftsversammlung.
7 Ausübung des Vorkaufsrechts
bis zu einem Wert von 30.000,--
Euro im Einzelfall.
Sonstige besondere gesetzliche
Zuständigkeitsbestimmungen blei-
ben unberührt.
§ 5
Beigeordnete
Die Gemeinde hat bis zu 2 Beige-
ordnete.
§ 6
Aufwandsentschädigung für
Mitglieder des Gemeinderates
Nachgewiesener Verdienstausfall
wird nach Durchschnittssätzen er-
setzt, deren Höhe vom Rat festge-
setzt wird. Der Lohnausfall ist
durch eine Bescheinigung des Ar-
beitgebers nachzuweisen.
§ 7
Aufwandsentschädigung für
Mitglieder von Ausschüssen
Nachgewiesener Verdienstausfall
wird nach Durchschnittssätzen er-
setzt, deren Höhe vom Rat festge-
setzt wird. Der Lohnausfall ist
durch eine Bescheinigung des Ar-
beitgebers nachzuweisen.
§ 8
Aufwandsentschädigung des
Ortsbürgermeisters
Der Ortsbürgermeister erhält eine
Aufwandsentschädigung gemäß §
12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO.
§ 9
Aufwandsentschädigung der
Beigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete
erhalten für den Fall der Vertretung
des Ortsbürgermeisters eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe der
Aufwandsentschädigung des Orts-
bürgermeisters nach § 12 Abs. 1
Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Ver-
tretung des Ortsbürgermeisters
nicht für die Dauer eines vollen Mo-
nats, so beträgt sie für jeden Tag
der Vertretung ein Dreißigstel des
Monatsbetrags der dem Ortsbür-
germeister zustehenden Aufwand-
sentschädigung. Erfolgt die Vertre-
tung während eines kürzeren Zeit-
raums als einen vollen Tag, so be-
trägt die Aufwandsentschädigung
die Hälfte des Tagessatzes nach
Satz 2. Eine nach Absatz 2 ge-

währte Aufwandsentschädigung
ist anzurechnen.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete,
die nicht Mitglied des Verbandsge-
meinderates sind, jedoch in Vertre-
tung des Ortsbürgermeisters an
Sitzungen des Verbandsgemein-
derates 
teilnehmen und denen keine Auf-
wandsentschädigung nach dem
Absatz 1 gewährt wird, 
erhalten für die Teilnahme an die-
sen Sitzungen von der Ortsge-
meinde eine
Aufwandsentschädigung. Sie be-
trägt je Sitzung die Hälfte des Ta-
gessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2,
mindestens jedoch 11,20 Euro.
Entsprechendes gilt für die Teil-
nahme an Besprechungen des
Bürgermeisters der Verbandsge-
meinde mit den Ortsbürgermei-
stern gemäß § 69 Abs. 4 GemO.
(3) Sofern nach den steuerrechtli-
chen Bestimmungen die Entrich-
tung der Lohnsteuer nach einem
Pauschsteuersatz möglich ist, wird
die pauschale Lohnsteuer von der
Gemeinde getragen. Die pauscha-
le Lohnsteuer und pauschale So-
zialversicherungsbeiträge werden
auf die Aufwandsentschädigung
nicht angerechnet.
§ 10
Aufwandsentschädigung für
Feldgeschworene
(1) Die Feldgeschworenen erhal-
ten für ihre Mitwirkung bei Abmar-
kungen sowie für die Grenzbegän-
ge eine Entschädigung, die nach
Stunden bemessen wird; die Zei-
ten für die Wegstrecken vom
Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und
zurück werden berücksichtigt. Die
Entschädigung beträgt 10,- Euro
je Stunde. Angefangene halbe
Stunden sind mit der Hälfte des
Stundensatzes zu entschädigen.
(2) § 9 Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 11
Aufwandsentschädigung
für weitere Ehrenämter
(1) Die Mitglieder und Hilfskräfte
der Wahl- und Abstimmungsvor-
stände erhalten eine pauschalier-
te Abgeltung ihres baren Aufwan-
des in der Form eines Erfri-
schungsgeldes (§10 Abs. 2 Bun-
deswahlordnung (BWO) und § 10
Abs. 2 Europawahlordnung
(EWO). Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmun-
gen gleichzeitig statt, so wird das
Erfrischungsgeld nur einmal ge-
währt.
(2) § 9 Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 12 
Inkrafttreten
(1) Die Hauptsatzung tritt am 07.
Juli 2009 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsat-
zung vom 12.Juli 2004 außer Kraft.
76857 Rinnthal, 8. Juli 2009
Ortsgemeinde Rinnthal
Ausgefertigt:
Heinz Hertel
Ortsbürgermeister
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vor-
stehend abgedruckten Satzung
wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der
Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) auf folgendes hinge-
wiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund der GemO zustande gekom-

men sein, gilt sie ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Messplatz 1, 76855
Annweiler am Trifels unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.
76855 Annweiler am Trifels,
9. Juli 2009
Verbandsgemeindeverwaltung
Lehnberger
Bürgermeister

Bekanntmachung Nr. 16/2009
der Ortsgemeinde Silz in der

Verbandsgemeinde Annweiler
am Trifels 

1. -konstituierende -Sitzung des
Ortsgemeinderates der Ortsge-
meinde Silz (Wahlperiode
2009/2014) 
Am Donnerstag, 23.07.2009, um
19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal
des Bürgerhauses, Hauptstraße
54, 76857 Silz, die 1. -konstitu-
ierende -Sitzung des Ortsgemein-
derates mit folgender Tagesord-
nung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Verpflichtung der Ratsmitglieder 
2 Ernennung des Ortsbürgermei-
sters, Vereidigung und Einführung
in das Amt 
3 Wahl der Beigeordneten, Ernen-
nung, Vereidigung und Einführung
in das Amt 
3.1 Erster Beigeordneter 
3.2 Weitere Beigeordnete 
76857 Silz, 9. Juli 2009 
Ludwig Allmann 
Ortsbürgermeister 

Bekanntmachung Nr. 21/2009
der Ortsgemeinde Wernersberg
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels
H A U P T S A T Z U N G
der Ortsgemeinde Wernersberg
in der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels
vom 10. Juli 2009
Der Gemeinderat hat auf Grund
der §§ 24 und 25 Gemeindeord-
nung (GemO), der §§ 7 und 8 der
Landesverordnung zur Durch-
führung der Gemeindeordnung
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(GemODVO) und des § 2 der Lan-
desverordnung über die Aufwand-
sentschädigung kommunaler Eh-
renämter (KomAEVO) die folgen-
de Hauptsatzung beschlossen, die
hiermit bekannt gemacht wird:
§ 1
Öffentliche Bekanntmachun-
gen, Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachun-
gen der Ortsgemeinde Werners-
berg erfolgen in folgender Wo-
chenzeitung: "Trifels-Kurier".
Darüber hinaus erfolgen die öffent-
lichen Bekanntmachungen im In-
ternet unter der 
Adresse "http://www.vg-annwei-
ler.de."
(2) Karten, Pläne oder Zeichnun-
gen und damit verbundene Texte
oder Erläuterungen können abwei-
chend von Absatz 1 durch Ausle-
gung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgemeindeverwaltung in
Annweiler am Trifels, Meßplatz 1,
zu jedermanns Einsicht während
der Dienststunden bekannt ge-
macht werden. In diesem Fall ist
auf Gegenstand, Ort (Gebäude
und Raum), Frist und Zeit der Aus-
legung spätestens am Tage vor
dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der
Form des Absatzes 1 hinzuweisen.
Die Auslegungsfrist beträgt minde-
stens sieben volle Werktage. Be-
steht an dienstfreien Werktagen
keine Möglichkeit der Einsichtnah-
me, so ist die Auslegungsfrist so
festzusetzen, dass an mindestens
sieben Tagen Einsicht genommen
werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift
eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und hierfür keine be-
sonderen Bestimmungen gelten,
gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der
Sitzungen des Ortsgemeinderats
werden durch Aushang an den Be-
kanntmachungstafeln, sofern eine
rechtzeitige Bekanntmachung
gemäß Abs. 1 nicht mehr möglich
ist, wie folgt bekannt gemacht:
ehemalige Schule, Kirchstraße 8
Nußfeldstraße 20
(5) Dringliche Sitzungen im Sinne
von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO
des Gemeinderates oder eines
Ausschusses werden abweichend
von Absatz 1 durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln, de-
ren Standorte in Absatz 4 aufge-
führt sind, bekannt gemacht, so-
fern eine rechtzeitige Bekanntma-
chung gemäß Absatz 1 nicht mehr
möglich ist.
(6) Kann wegen eines Naturereig-
nisses oder wegen anderer beson-
derer Umstände die vorgeschrie-
bene Bekanntmachungsform nicht
angewandt werden, so erfolgt in
unaufschiebbaren Fällen die öf-
fentliche Bekanntmachung durch
Aushang an den Bekanntma-
chungstafeln, die in Absatz 4 auf-
geführt sind. Die Bekanntmachung
ist unverzüglich nach Beseitigung
des Hindernisses in der vorge-
schriebenen Form nachzuholen,
sofern nicht der Inhalt der Be-
kanntmachung durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden ist.
(7) Sonstige Bekanntgaben erfol-
gen gemäß Absatz 1, sofern nicht
eine andere Bekanntmachungs-
form vorgeschrieben ist.
§ 2

Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid
Die Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde können nach Maßgabe
des § 17a GemO einen Bürgerent-
scheid beantragen.
§ 3
Ausschüsse des Gemeindera-
tes
(1) Der Gemeinderat bildet folgen-
de Ausschüsse:
Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Bau-, Liegenschafts- und Umwelt-
ausschuss
Wald-, Wege- Landschaftspflege-
ausschuss
(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz
1 haben 5 Mitglieder und für jedes
Mitglied 1 Stellvertreter.
(3) Die Mitglieder des Rechnungs-
prüfungsausschusses werden aus
der Mitte des Gemeinderates ge-
wählt. Die folgenden Ausschüsse
werden aus Mitgliedern des Ge-
meinderates und sonstigen wähl-
baren Bürgerinnen und Bürgern
der Gemeinde gebildet:
1. Haupt- und Finanzausschuss
2. Bau-, Liegenschafts- und Um-
weltausschuss
3. Wald-, Wege- Landschaftspfle-
geausschuss
Die Ausschüsse bestehen aus 3
Ratsmitgliedern und 2 sonstigen
wählbaren Bürgerinnen und Bür-
gern der Gemeinde; entsprechen-
des gilt für die Stellvertreter der
Ausschussmitglieder.
§ 4
Übertragung von Aufgaben des
Gemeinderates auf Ausschüsse
(1) Soweit einem Ausschuss die
Beschlussfassung über Angele-
genheiten nicht übertragen ist, hat
der Ausschuss innerhalb seines
Zuständigkeitsbereiches die Be-
schlüsse des Gemeinderates vor-
zuberaten. Berührt eine Angele-
genheit den Zuständigkeitsbereich
mehrerer Ausschüsse, so obliegt
dem Haupt- und Finanzausschuss
die Federführung. Dem Haupt- und
Finanzausschuss obliegt auch die
Vorbereitung der Beschlüsse des
Gemeinderates über:
1. den Haushaltsplan,
2. die Satzungen,
3. die Bauleitplanung,
4. die Regionalplanung,
5. Entwicklungsvorhaben,
6. die Zustimmung zu Personalent-
scheidungen des Bürgermeisters
gemäß § 47 Abs. 2 GemO, soweit
ihm hierüber die Beschlussfas-
sung nicht übertragen ist und
7. die Finanzplanung.
(2) Die Übertragung der Beschlus-
sfassung über eine bestimmte An-
gelegenheit auf einen Ausschuss
kann darüber hinaus durch Be-
schluss des Gemeinderates auch
im Einzelfall erfolgen. Sie gilt bis
zum Ende der Wahlzeit des Ge-
meinderates, soweit die Beschlus-
sfassung dem Ausschuss nicht
wieder entzogen wird. Die Bestim-
mungen dieser Hauptsatzung blei-
ben unberührt.
§ 5
Übertragung von Aufgaben des
Gemeinderates auf den Ortsbür-
germeister
Auf den Ortsbürgermeister wird die
Entscheidung in folgenden Ange-
legenheiten übertragen:
1. Gewährung von Zuwendungen
im Rahmen der verfügbaren Haus-

haltsmittel nach Maßgabe allge-
meiner Grundsätze und Richtlini-
en des Gemeinderates.
2. Entscheidung über die Einle-
gung von Rechtsbehelfen und
Rechtsmitteln zur Fristwahrung.
3. Vergabe von Aufträgen und Ar-
beiten im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel bis zu einer Wert-
grenze von 750,- Euro im Einzel-
fall. Eine Zusammenfassung der
erteilten Aufträge ist vierteljährlich
dem Rat zur Kenntnis zu geben
und schriftlich an die Fraktionsvor-
sitzenden weiter zu leiten.
4. Niederschlagung gemeindlicher
Forderungen.
5. Die gemeindliche Vertretung der
Mitgliedschaftsrechte in der Jagd-
genossenschaftsversammlung.
Sonstige besondere gesetzliche
Zuständigkeitsbestimmungen blei-
ben unberührt.
§ 6
Beigeordnete
Die Gemeinde hat bis zu 2 Beige-
ordnete.
§ 7
Aufwandsentschädigung des
Ortsbürgermeisters
Der Ortsbürgermeister erhält eine
Aufwandsentschädigung gemäß §
12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO.
§ 8
Aufwandsentschädigung der
Beigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete
erhalten für den Fall der Vertretung
des Ortsbürgermeisters eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe der
Aufwandsentschädigung des Orts-
bürgermeisters nach § 12 Abs. 1
Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Ver-
tretung des Ortsbürgermeisters
nicht für die Dauer eines vollen Mo-
nats, so beträgt sie für jeden Tag
der Vertretung ein Dreißigstel des
Monatsbetrags der dem Ortsbür-
germeister zustehenden Aufwand-
sentschädigung. Erfolgt die Vertre-
tung während eines kürzeren Zeit-
raums als einen vollen Tag, so be-
trägt die Aufwandsentschädigung
die Hälfte des Tagessatzes nach
Satz 2. Eine nach Absatz 2 ge-
währte Aufwandsentschädigung
ist anzurechnen.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete,
die nicht Mitglied des Verbandsge-
meinderates sind, jedoch in Vertre-
tung des Ortsbürgermeisters an
Sitzungen des Verbandsgemein-
derates teilnehmen und denen kei-
ne Aufwandsentschädigung nach
dem Absatz 1 gewährt wird, erhal-
ten für die Teilnahme an diesen Sit-
zungen von der Ortsgemeinde ei-
ne Aufwandsentschädigung. Sie
beträgt je Sitzung die Hälfte des
Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz
2, mindestens jedoch 11,20 Euro.
Entsprechendes gilt für die Teil-
nahme an Besprechungen des
Bürgermeisters der Verbandsge-
meinde mit den Ortsbürgermei-
stern gemäß § 69 Abs. 4 GemO.
(3) Sofern nach den steuerrechtli-
chen Bestimmungen die Entrich-
tung der Lohnsteuer nach einem
Pauschsteuersatz möglich ist, wird
die pauschale Lohnsteuer von der
Gemeinde getragen. Die pauscha-
le Lohnsteuer und pauschale So-
zialversicherungsbeiträge werden
auf die Aufwandsentschädigung
nicht angerechnet.
§ 9
Aufwandsentschädigung für

Feldgeschworene
(1) Die Feldgeschworenen erhal-
ten für ihre Mitwirkung bei Abmar-
kungen sowie für die Grenzbegän-
ge eine Entschädigung, die nach
Stunden bemessen wird; die Zei-
ten für die Wegstrecken vom
Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und
zurück werden berücksichtigt. Die
Entschädigung beträgt 10,- Euro
je Stunde. Angefangene halbe
Stunden sind mit der Hälfte des
Stundensatzes zu entschädigen.
(2) § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 10
Aufwandsentschädigung
für weitere Ehrenämter
(1) Die Mitglieder und Hilfskräfte
der Wahl- und Abstimmungsvor-
stände erhalten eine pauschalier-
te Abgeltung ihres baren Aufwan-
des in der Form eines Erfri-
schungsgeldes (§10 Abs. 2 Bun-
deswahlordnung (BWO) und § 10
Abs. 2 Europawahlordnung
(EWO). Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmun-
gen gleichzeitig statt, so wird das
Erfrischungsgeld nur einmal ge-
währt.
(2) § 7 Abs. 2 gilt entsprechend.
§ 11 
Inkrafttreten
(1) Die Hauptsatzung tritt am 08.
Juli 2009 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsat-
zung vom 02. September 2004
außer Kraft.
76857 Wernersberg, 10. Juli 2009
Ortsgemeinde Wernersberg
Ausgefertigt:
Helmut Heller
Ortsbürgermeister

Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vor-
stehend abgedruckten Satzung
wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der
Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) auf folgendes hinge-
wiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund der GemO zustande gekom-
men sein, gilt sie ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Messplatz 1, 76855
Annweiler am Trifels unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.
76855 Annweiler am Trifels,
11. Juli 2009
Verbandsgemeindeverwaltung
Lehnberger
Bürgermeister

Plan zu Bekanntmachung Nr. 47/2009 der

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

 !"

 !"

 !"

 !" !"

 !"

 !"

 !"

 !"  !"

 !"

 !"

#$$%&$'

()*+$,
-*$.,$

% 0$'

12345$

"6&$,-*$.,3)55$

073

8)3%&$'

19.$595)*+

:,5),;

8)
3%
&$
'

8)3%&$'

8)3%&$'

<$,,.-95)*+

8)
3%
&$
' =%
)7
$,

>?

@1=

8)3%&$' :,5),;

=

ABCDEFG

ACAJEF

AIDKEH

ABDAEI

AIGK

ACIFEF

AHJA ACHJ

AIGKEF

AIGKEG

AAHDEGC

AFJDEGC

AAAFEH

AIAKEGA

AFJDEFD

AAHDEFF

AAHDEFD
AFJDEC

AFBDEGH
AAIFEGDAAIDEGH AAHDEFG

AFBDEGG
AAFDEB

AAIDEGJ

AADKEGD

AFBDEFH
AAIDEGCAAGJEH AAFDEJ

AFBDEGJ

AFBFEFG
AADKEGH

AAGIEI

AADDEB AFBDEFA
AAGCEJ

AAGIEB AFBDEGCAAGCEC AADDEGG AFBDEFD

AADDEGA
AADDEGB

AADDEGJ

AFBFEGJ

AFBBEA

AFIJEGD
AIICEH

AJB

AGAJEG

ABGIEF

AC
JH
EG

AC
JI
EG

ACGA

ACFFEG

ACFAEA

AKHKEGB

AK
DI
E F

AGKGEF

AGJBEF

AGKHEF

AGKKEA
AGKCEF

AGKBEF

AG BHE F

AGBA EF

AFDAEF

AFGKEF

AGKJEF

AFGIEA

AFGIEF

AFGIEH

AGKKEF

AFFAEH

AFGIEI
AFGIEJ

AGCAEF

AFFJEF

ABBG

HIDJHIDKHGCF HIDCHIDBABCDEB HGCGABGAEH

HIGD

ABBIEF

ABDIEF

ABDIEG

ABDJ
HIGF

ACCI

ABDHEGG
HIGA

HIGH

AIGIEF
ABDHEGD HIGABDCAIGJEGJ

AIGJEA
ACKGEGABDHEGA

ACJFEA ACIKEGACJAEI ACDK

ACJJEA
AIGIEA ACJKEGABDK

ACKD
ABDHEGF

AIGJEGC
ACDCACCHEG

ABDHEJ ABGFEGAIDCEI
AIGJEGA

ABDHEI
ACIAEAAIGJEGH ACGDEI

ACKKEG ACJBEG

AIGJEC ABDD ACDBEF
ACGDEFACKJEGABDHEA

ACGD
ACGGEGAIDCEH

ABDDEH
ACGAAIDJEF ACGHAIDCEA

ABDGEF

AIDJEA

ACGJABDH ABDDEA

ACGKEG

ABDGEA
AIDJ

ABDFEA
ACIFEA ACFDEAAIFG

AIFD
ACIGEG ACFGAIDIEG ACIDEG

ACHFEGHACHFEHAIFGEG ACHBEG
ACHFEGA

AIDI ACHCEGACHFEK
ACFAACHIEJ ACHKEGAIFDEG

ACHFEGFACHFEGGAHBCEH
AIFGEF ACHIEK

ACFHEGAIFDEF AIFGEA
AIFIEC ACFI

AIFDEA ABDAEA
AIFGEH

AHBB ACHFEIAIFIEK ACFC

AIFDEH

AIDD AIFIEA
AIFIEJ ACFB

AIDG AIFIEF AIFIEI
ACHGAIDAEG ACAD

AIDF

ACHDEH ACAGACHDEA
AIAKEGFAIDA ACABAIFJEG

ACAH ACAFACAC
ACAI

AIDAEFAAJIEG AIFJEA AKHKEGC
ACAKEJ

ACAKEFAAJBEG AIFKEFAAHCEI
AIFJ

AAJAEG AIAKEGG
AIAKEGD AKDFEFAIFCEF

ACAKEI
AAHKEG

AAHDEGH AAHIEA

ACAKEK ACAKEAAAHJEGAAHCEJ

AAHDEGK AKDH AK
DI

AKDBEA
AKDAEFAAFIEF

AIAJAFBFEH ACAKECAAFIEAAAHDEH
AAHDEGG

AFBFEB
AFBFEI

AKDF AKDGAAIFEF
AFBFEGD AFBFEJAAHDEC

AAHDEI AFBFEGG
AFBFEC

AKFAAAHDEK
AFJDEGK

AIAKECAFBFEK
AKFH

AADKEH AKDA

AAHDEJ AKFJ
AFJDEGG

AAIFEA AKDDAAHDEB

AAIIEH AFBFEGF
AFJDEGF

AAHDEGB
AAIDEGA

AAIIEI AIAKEGH

AJBIEG
AFJDEGA AKAAE

AJBBEG
AFJDEGB

AAIDEGI
AFBDEGA

AAAFECAAIIEJ AFJDEFG AIHAEGAFJDEGHAAAFEB
AFJDEFF

AIJFEF
AAIFEH AFBDEGI

AAIDEGK AFJDEA
AIHH

AAFDEG
AIHFEH

AAAFEA AFBDEGDAFBFEGAAAIFEJ
AFBDEA

AAGCEI AFJDEG
AFJDEFAFBDEFI

AAFDEC AIHFEJ AIHFEK
AAFDEKAADKEGA AIHBEAAAIFEB AFBDEFJ

AAGIEGD AFBFEGHAAFDEAAAGCEK AFBDEFG AFBFEGB
AFBDEJAFBDEGB

AFBFEGC
AADKEGI AFBDEGF

AAGCEA
AIID

AADDEC AIIAAIHBEFAFBFEGKAFBFEGIAAGCEH

AADKEA
AFBDEFF

AADIEB
AIIIAADDEFG

AADDEGCAAGIEGG AIIJ
AADDEGD

AADDEFD
AFBFEFDAADDEGFAADIEGD AFIIAFBBEJ

AADDEGK
AFIJEB

AFIFEFAFBBEI AFHJEGAADKEFAGKD AADDEF AIIK
AFIFEGAADIEJAGKDEA

AJBDEJ

AFHJEFAADIEK
AADIEC

AADDEG
AGKFEF AGKI

AFDK

AFFHEF

AFFIEF

AFFJEHAGKJ

AGCDEH
AGBGEF AFGIEGDAGCFEF

AFGIEC AIJDEGFAFGIEB
AIJDEGGAFGG

AFGH

AFDI AFGIEKAFDH

AFDC

AFDJ

AFGD

AFFJEA

AGCA

AFGC

AGKC

AFDG
AFFGEA AFFIEGAGBBAGKB

AFFD

AGBCAGBI
AGCD AGCI AFFDEHAGCK AGBDEA AFFFEA

AGCF AFFHEG
AGBG AGBA

AFDA

AFFGEF AIJFEA

AFGK

AFAF
AFFG

AFAA

AFFF
AFFA

AFFAEA

HGJIEF
ABGCEG

HGCI HGCK
ABHGEF

ABABEG ABGAEA HGCH
HGCFEFABCDEGD=

LLL

M57$%-&$.5$%

MN #$$%&$'

M4O ;$, "$3NP2Q$%,

MN ()*+$,-*$.,

0= G

0= G
0= G

0= G 0= G

0= G0= G
0= G

0= G

0= G0= G
0= G0= G0= G0= G

0= G

0=
0= G 0= G

0= G
0= G0= G

0= G

0= G

0= G 0= G0= G0= G
0= G 0= G 0= G

0= G0= G

0= G 0= G
0= G

0= G 0= G

0= G
0= G

@8

:
0= G

0= G
0= G

0= G0= G

0= G 0= G
0= G0= G

0= G
0= G

0= G
R 1<

0= G
0= G

0= G
0= G

0= G

0
0= G

0= G
0= G

0= G

@8
0= G

0= G
0= G

0= G
0= G 0= G

0= G

@8 0= G

0= G 0= G 0= G

0= G 0= G

@8
0= G

0= G

0= G

R 1<

=

=

=

@8
=

0= G

0= G

0= G 0= G0= G
0= G 0= G

0= G

0= G
0= G 0= G0= G

0= G0= G
0= G0= G 0= G

#0= G 0= G0= G 0= G
0= G0= G0= G0= G0= G

0= G 0= G0= G0= G
#=ST0= G0= G0= G0= G

0= G 0= G0= G 0= G 0= G 0= G0= G

0= G0= G
0= G0= G 0= G 0= G 0= G0= G0= G

0= G

0= G0= G 0= G 0= G
#

0= G 0= G
0= G0= G : 0= G =0= G 0= G0= G: 0= G

0= G # =0= G
:

#0= G 0= G0= G0= G

0= G0= G
0= G

0= G0= G="M1 0= G0= G
0= G="M1 0= G0= G

FK

G

FC

F

G

H

J

C AD

CM

GD

K

GF

BGF

GHGD

GG

I GJ

GA

A

GI

G

GK

G

GB

FA
FG

FFFA
HI

JK

FI

C
B

GD
GG

GF
GC

GHGA
GJ

GF AGI
GK

C

G

AJ

J

GD AC

GGH FK

F

HD

GG

G

HF

B

GJ

K

G FB
GH A

I

I

F

HA

K
GD

G

AH
B

C

C

AJ
J

GG

J

GH
AC I

GD A
C GA

FHD
GD

AG

GH GJK A

B JAA

HH

HI

GG
HJ

GA CAAI
GB

GD

AK
FM

HA

GF
AB

F

HG

I

K

B
GG

F D

M57$%-&$.5$%

()
,-
Q.%
23
$%
1*
%)U
$

M4O ;$% "$3%

V)3
,-*
%)U

$ >)'W7$%*-*%)U$

V)3,-
*%)U

$

<%.
O$5
-%.
,'

 4%
' 1

23)
%O$

,$2
QX1

*%)
U$

T.,'$
5-7$%

'-*%)
U$

<%.O
$5-%

.,'

12
35
WU
-*
%)
U$

84U&$'

4U&$'

Seite 6 16. Juli 2009Trifels Kurier
TK06



6540673_60_420

Öffentliche Bekanntmachung des Grundbuchamtes
Landau in der Pfalz

betreffend die Ortsgemeinde Münchweiler

Vorträge und Kurse der
Volkshochschule Annweiler am Trifels

Eine Einrichtung der
Verbandsgemeinde Annweiler

Telefon: 06346 - 301-217

Herbstsemester 2009
Mach mit, bleib fit! Lebenslanges lernen!

Vorträge
A 201 Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung
Lorenz Spall, Notar, Dr. med. Christoph Wiegering, Internist,
Dienstag, 27.10.2009, 19.00 Uhr, Annweiler, Ratssaal der 
Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 3 
A 202 Erben und vererben - das Gesetz wird's schon richten - 
dachten Sie! 
Lorenz Spall, Notar, 
Dienstag, 24.11.2009, 19.00 Uhr, 
Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 3 €
A 205 Was können Implantate heute leisten? Sie sind die
beste Lösung für fehlende Zähne!
Dr. med. dent. Manfred Runck, Zahnarzt,
Montag, 09.11.2009, 19.00 Uhr, Annweiler, Ratssaal der
Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 3 €
A 206 Unter Lebenden schenkt sich's besser.
Vererben oder verschenken? Grundzüge einer 
sachgerechten Nachlassplanung

Lorenz Spall, Notar, 
Dienstag, 26.01.2010, 19.00 Uhr, Annweiler, Ratsaal
der 
Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 3 €

Politik - Gesellschaft - Umwelt
Einführung in schamanisches Reisen
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
P 210 Dienstag 25.08.2009, 19.30 Uhr, 12 €,
1 Termin
P 211 Donnerstag 08.10.2009, 19.30 Uhr, 12 €,
1 Termin
P 212 Dienstag 24.11.2009, 19.30 Uhr, 12 €,
1 Termin
Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
Bedeutung und Heilungsmöglichkeit unserer
inneren Schildfamilie 
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
P 214 Dienstag,  01.09.2009, 19.30 Uhr, 10 €,
1 Termin
P 215 Mittwoch, 07.10.2009, 19.30 Uhr, 10 €,
1 Termin
P 216 Dienstag,  01.12.2009, 19.30 Uhr, 10 €,
1 Termin
Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
P 250 "Starke Eltern - Starke Kinder" 
Birgit Jäger-Schmenger, Dipl. Sozialpädagogin,
Mittwoch, 28.10.2009, 19.30 - 21.30 Uhr, Werners-
berg, Gemeindehaus, 62 €, (82 € Kleingruppe),
10 Termine
P 251 Hausaufgaben - helfen, aber wie?
Birgit Jäger-Schmenger, Dipl. Sozialpädagogin,
Mittwoch, 07.10.2009, 19.30 - 21.45 Uhr, Annweiler, 
Realschule, 15 €, 1 Termin
P 252 Trotzalter: Ich will!
Birgit Jäger-Schmenger, Dipl. Sozialpädagogin,
Mittwoch, 30.09.2009, 19.30 - 21.45 Uhr, Annweiler, 
Realschule, 15 €, 1 Termin

Junge VHS
C 292 Internetführerschein für 8 - 10jährige
Raphael Stoll, Grundschullehrer, 
Mittwoch, 28.10.2009, 16-17.30 Uhr, Annweiler,
Realschule, 40 €, 
zzgl. 7 € Materialkosten, 7 Termine
C 293 Computerführerschein für 8 - 10jährige
Raphael Stoll, Grundschullehrer, 
Dienstag, 27.10.2009, 16-17.30 Uhr, Annweiler,
Realschule, 40 €, 
zzgl. 10 € Materialkosten, 7 Termine
K 251 Das Bilderbuch der Farben - für 7 - 10jähri-
ge
Regina Baas, Erzieherin, 
Donnerstag, 17.09.2009, 16.30-18.00 Uhr, Annwei-
ler, Grundschule, 
45 €, zzgl. ca. 7 € Materialkosten, 8 Termine
T 229 Kreativer Tanz für Kinder für 4 - 6jährige
Petra Seeber, Erzieherin, 
Freitag, 18.09.2009, 16.15 - 17.15 Uhr, Annweiler,
Realschule, 32 €, 10 Termine

Kultur und Gestalten
K 215 Schmuck aus selbst hergestellten Filzper-
len
Susanne Daum, Dorothea Ruppert
1. Termin Montag, 05.10.2009, 19.00 - 23.00 Uhr
2. Termin Montag, 26.10.2009, 19.00 - 23.00 Uhr
Annweiler, Grundschule, 28 € (ab 8 Teilnehmer),
36 €, (Kleingruppe), zzgl. ca. 25 € Materialkosten,
2 Termine
K 216 Edle Weihnachtssterne mit Swarovski- und
Glasperlen
Susanne Daum, 
Montag, 16.11.2009, 19.00 - 23.00 Uhr, Grundschule
Annweiler, 
18,00 €, 1 Termin
K 218 Zeichnen und Malen
Brunhilde Mroszewski, 
Donnerstag, 17.09.2009, 18.30-20.45 Uhr, Annwei-
ler, Realschule, 
96 €, (Kleingruppe), zzgl. Material 10 Termine
K 220 Acryl-Malerei: Besondere Struktureffekte
Annemarie Wüst, 
Dienstag, 27.10.2009, 18.30 - 20.45 Uhr, Annweiler,
Burgenring, 45 €, 5 Termine
K 221 Plastisches Gestalten mit Ton - ein Toner-
fahrungskurs 
für Anfänger und Fortgeschrittene -

Margarita Wiegering,
Montag, 21.09.2009, 18.30 - 21.30 Uhr, Annweiler,
Realschule, 49 €, zzgl. Materialkosten, 65 € (Klein-
gruppe), 5 Termine
E-Gitarre spielen für Anfänger ab 12 Jahren
Michael Becker
M 252 Donnerstag, 27.08.2009, 16.00 - 16.30 Uhr
(1-3 Personen)
M 253 Donnerstag, 27.08.2009, 16.35 - 17.05 Uhr
(1-3 Personen)
M 254 Donnerstag, 27.08.2009, 17.10 - 17.40 Uhr
(1-3 Personen)
M 255 Donnerstag, 27.08.2009, 17.45 - 18.15 Uhr
(1-3 Personen)
M 256 Freitag, 28.08.2009, 14.30 - 15.30 Uhr
(1-3 Personen)
M 257 Freitag, 28.08.2009, 15.40 - 16.40 Uhr
(1-3 Personen)
M 258 Freitag, 28.08.2009, 16.50 - 17.50 Uhr
(1-3 Personen)
Annweiler, Realschule, 180 €, 15 Zeitstunden,
15 Termine
M 259 Gitarre für Anfänger -Notenkenntnisse
nicht erforderlich -
Michael Becker,
Freitag, 28.08.2009, 18.30 - 19.30 Uhr
M 262 / M 263 / M 265 Akkordeon-Unterricht
Walter Halde,
Donnerstag 19.00 - 19.45 Uhr
Annweiler, Rathaus, Hauptstraße 20, pro Kurs 70 €,
15 Termine, keine Ermäßigung
M 264 Akkordeonorchester
Walter Halde, 
dienstags, 19.00 - 21.00 Uhr, Annweiler, Rathaus, 
Hauptstraße 20, 15 Termine, gebührenfrei
N 210 Zuschneiden und Nähen - Grund- und Auf-
baukurs - 
Dagmar Palluch, Damenschneidergesellin,
Montag, 26.10.2009, 18.30 - 21.30 Uhr, Annweiler,
Realschule,  90 €, (Kleingruppe), 7 Termine

Arbeit und Beruf
C 261 EDV/Computer-Orientierung ohne Eile 
Zielgruppe: Anfänger/Innen, auch für Senioren ohne
Vorkenntnisse geeignet.
Stefan Hoffmann, Informatik-Betriebswirt VWA,
Dienstag, 29.09.2009, 19.15 - 21.30 Uhr, Annweiler,
Realschule, 
100 €, zzgl. evtl. 15 € Lehrbuch, 145 € (Kleingrup-
pe), 10 Termine 
C 264 Elektronische Steuererklärung mit Elster-
Formular
Raimund Mackiw, LBU-Beratungsstellenleiter, 
Montag, 14.09.2009, 19-21.15 Uhr, Annweiler, Real-
schule,  58 €, (Kleingruppe), 4 Termine
C 265 Steuererklärung 2008 und 2009 - Ein Weg-
weiser bei der
Anfertigung der eigenen Steuererklärung unter Aus-
nutzung aller Möglichkeiten - 
Raimund Mackiw, LBU-Beratungsstellenleiter,
Montag, 26.10.2009, 19.00 - 21.15 Uhr, Annweiler,
Realschule,  58 €, (Kleingruppe), 4 Termine
C 266 Excel Grund- und Aufbaukurs, Intensiv-Trai-
ning
Stefan Hoffmann, Dipl. Informatik Betriebswirt VWA,
Mittwoch, 30.09.2009, 19.15 - 21.30 Uhr, Annweiler,
Realschule,  116 €, (Kleingruppe), evtl. zzgl. 15 €
Lehrbuch, 8 Termine
C 284   3 - 2 - 1- meins - eBay für Anfänger
Romy Schwarz, 
Dienstag, 10.11.2009, 19.00 - 21.15 Uhr, Annweiler,
Hauptschule,  15 €, 1 Termine
Gesundheit
A 205 Was können Implantate heute leisten? 
Sie sind die beste Lösung für fehlende Zähne!
Dr. med. dent. Manfred Runck, Zahnarzt,
Montag, 09.11.2009, 19.00 Uhr, Annweiler, Ratssaal
der Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 3 €
G 210 Rückenfit und Entspannung
Jérome Lebailly, 
donnerstags, 18.00 - 19.30 Uhr, Rinnthal, Bürger-
haus, 72 €, 12 Termine, Einstieg jederzeit möglich
G 212 Mit Power in den Tag - Energievoll leben -
Regina Brachat-Schwab, Ergotherapeutin,
Freitag, 30.10.2009, 9.30 -10.30 Uhr, Annweiler,
DRK-Haus, Südring, 28 €, 6 Termine
Yoga am Abend - dem Alltag eine Pause gönnen -
Brigitte Burkhardt, Yogalehrerin

Seite 716. Juli 2009 Trifels Kurier
TK07



6540673_70_421

G 219 Montag, 31.08.2009, 18.30 - 20.00 Uhr, Rinnthal
G 220 Montag, 31.08.2009 20.15 - 21.45 Uhr, Rinnthal, 62
€, 12 Termine
G 223 Dienstag, 01.09.209, 20.15 - 21.45 Uhr, Silz
62 €, 12 Termine
G 225 Donnerstag, 17.09.2009, 19.15 - 20.45 Uhr, 
Ramberg, 60, 10 Termine
G 227 Yoga am Vormittag
Heike Heinz, Yogalehrerin,
Mittwoch, 26.08.2009, 9.30 - 11.00 Uhr,
Annweiler, VR Bank, Messplatz 16, 75 €, 15 Termine
G 229 Tai Ji Quan - chinesische Bewegungskunst 
Stefan Pätz, Dipl. Pädagoge, 
jeden Montag, 20.00 - 21.30 Uhr, Annweiler, Realschule,
80 €, 12 Termine
Gesundheits-Karate, Traditionelles Karate/Allgemeine
Fitness/
Bauch-Beine-Po/Selbstverteidigung/Yoga/Akupressur/
Tai Chi Chuan/Reiki, Klaus Weber, Karate-Gesundheit-
strainer
G 230 Dienstag, 15.09.2009, 19.00-20.30 Uhr, 8-13 Jahre
G 231 Mittwoch, 16.09.2009, 19.45 - 20.45 Uhr,
ab 14 Jahren
Annweiler, Realschule, 38 €, 10 Termine, 50 €
(Kleingruppe)
G 232 Klangschalen-Schnupperabend
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
Dienstag, 25.08.2009, 19.30 Uhr, 12 €, 1 Termin,
Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
Klangmeditationsabend
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
G 233 Donnerstag, 27.08.2009, 19.30 - 20.30 Uhr
G 234 Donnerstag, 01.10.2009, 19.30 - 20.30 Uhr
G 235 Donnerstag, 03.12.2009, 19.30 - 20.30 Uhr
7 €, jeweils 1 Termin, Annweiler, Energie-Oase,
Flitschberg 4
G 236 Klangreise mit Klangschalen für Kinder von
6 - 11 Jahren
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
Freitag, 02.10.2009, 16.00 - 17.00 Uhr, 14 €, 1 Termin, Ann-
weiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
Bedeutung und Behandlung unserer Chakren
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
G 237 Dienstag, 08.09.2009, 19.30 - 21.00 Uhr
G 238 Donnerstag, 12.11.2009, 19.30 - 21.00 Uhr
12 €, 1 Termin, Annweiler, Energie-Oase,
Flitschberg 4
G 239 Progressive Muskelentspannung
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
Donnerstag, 03.09.2009, 19.30 - 20.30 Uhr, 21 €,
3 Termine, Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
G 240 Gesunde Füße - gesunder Körper
Tipps und Übungen rund um Fußprobleme
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
Dienstag, 03.11.2009, 19.30 - 20.30 Uhr, 14 €, 2 Termine,
Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
G 241 Schlank im Schlaf mit Rezepten von
Johann Lafer
Das Programm von Dr. med. Pape u.a. beruht auf den Säu-
len der Insulin-Trennkost und dem Bewegen im Rhythmus
der Bio-Uhr.
Mitzubringen: Buch Johann Lafer und Dr. med. Detlef Pa-
pe: Lafer nimmt ab, Verlag Gräfe & Unzer, 19,90 €
Dr. Birgit Milbach, Mittwoch, 02.09.2009, 18.30 - 20.00 Uhr,
Annweiler, Realschule, 40 €, 6 Termine.
Pilates mit Vorkenntnissen 
Karina Brachat, Physiotherapeutin, Präventionstrainerin
G 250 Montag, 28.9.2009,   9.30 - 10.30 Uhr
G 252 Montag, 28.9.2009, 17.15 - 18.15 Uhr
G 253 Montag, 28.9.2009, 18.30 - 19.30 Uhr
Annweiler, DRK-Haus, Südring 52, 48 €, 10 Termine
Bodyforming - Bauch, Beine, Po -
G 254 Mittwoch, 26.08.2009, 19.00 - 20.00 Uhr, 
Julia Feierabend, Sport- und Gymnastiklehrerin
Annweiler, Grundschulturnhalle, 55 €, 15 Termine, 
G 255 Donnerstag, 27.08.2009, 19.00 - 20.00 Uhr,
Silvia Ponte, Fitnesstrainerin
Silz, Bürgerhaus, 62 €, 15 Termine
Einstieg in laufende Kurse jederzeit möglich
Tennis für Alle - Gruppentraining -
Gesonderte Absprache für Termine ist möglich.
Tennishalle Annweiler- Bindersbach.
Die Kurse umfassen jeweils 5 Termine. Kursgebühr
45,00 €
Fasten für mehr Lebensfreude
Leitung: Doris Schwartz, Fastenleiterin (dfa), Barbarossa-
str. 5,  76855 Annweiler, (Tel. 06346-7074)
G 281 Samstag, 07.11.2009, 18.00 - 20.00 Uhr, 90 €, 6

Termine
G 282 Samstag, 21.11.2009, 18.00 - 20.00 Uhr, 90 €, 6
Termine
Beweglich bleiben -  ein Leben lang, eine Atem- und Be-
wegungsschule
Beweglicher werden, beweglich sein, beweglich bleiben.
Oft verspannen sich Menschen beim Bewegungstraining,
wenn Schwierigkeiten beim Bewegungsablauf durch ver-
mehrten Kraftaufwand und größere Willensanstrengung
kompensiert werden nach dem Motto: Mehr bringt mehr. In
diesem Kurs wagen wir den Weg zurück und lernen die Ge-
heimnisse natürlicher Bewegungskoordination, umfassen-
de Beweglichkeit und Ökonomie der Bewegung in Verbin-
dung mit dem Atem kennen.
Das sind Prozesse, die wieder zu entdecken sind, damit
sich auch ein besseres Körperbewusstsein in Harmonie mit
Geist  und Seele einstellen kann.
Doris Schwartz, Atempädagogin
G 287 Neuer Kurs: dienstags, 9-10 Uhr für Frauen ab 60plus
G 288 donnerstags, 9-10 Uhr
G 289 donnerstags, 19-20 Uhr
Der Einstieg in bereits laufende Kurse ist jederzeit möglich.
Annweiler, Barbarossastr. 5, Telefon 06346/7074
5 € pro Zeitstunde
Leitung: Doris Schwartz, Atempädagogin, Barbarossastr.
5,  76855 Annweiler, (Tel. 06346-7074)
H 212 Kochen für Männer! Tipps und Kniffe vom Profi
Alfons Hümmert, Küchenmeister
Mittwoch, 28.10.2009, 18.30 - 21.30 Uhr, Annweiler, Real-
schule, 
45 €, zzgl. Zutatenumlage, 5 Termine, 5 € pro Zeitstunde
Tennis für Alle - Gruppentraining  ab 3 Personen
Gesonderte Absprache für Termine ist möglich.
Tennishalle Annweiler- Bindersbach.
Die Kurse umfassen jeweils 5 Termine.
Kursgebühr 45,00 €

Sprachen
Die Gebühren richten sich nach der Teilnehmerzahl. Be-
gründet sind auch im Einzelfall abweichende Gebühren
möglich. Die Geschäftsstelle informiert Sie darüber.

Unterrichtsstunden 20 24 30
€ bei 12 TN und mehr 35,50  42,50 53,00
€ bei   8 - 11 TN 48,50 58,00 72,50
€ bei   7 TN 55,50   66,50     83,00
€ bei   6 TN 64,70   77,60    97,00
€ bei   5 TN 77,60   92,80   116,00

S 217 Deutsch als Fremdsprache für Anfänger mit
Vorkenntnissen,
Margareth Wiedmann, Gymnasiallehrerin, 
Donnerstag, 03.09.2009, 18.30 - 20.00 Uhr, Annweiler, Re-
alschule
S 220 English "50+" für Teilnehmende  mit geringen 
Vorkenntnissen
Elke Wagner, Lehrerin
montags, 17.30 - 18.30 Uhr, Annweiler, Realschule
S 222 English for Advanced 
Elke Wagner, Lehrerin
montags, 18.30 - 20.00 Uhr, Annweiler, Realschule
S 224 Englisch für leicht Fortgeschrittene
Elke Wagner, Lehrerin
montags, 20.00 - 21.30 Uhr, Annweiler, Realschule
S 228 English for Advanced
Elke Wagner, Lehrerin
dienstags, 20.00 - 21.30 Uhr, Annweiler, Realschule
S 230 Französisch für Anfänger am Vormittag
Laurence Wendland
Donnerstag, 24.09.2009, 10.00 - 11.30 Uhr, Albersweiler,
Grundschule
S 231 Französisch für Teilnehmende mit geringen
Vorkenntnissen
Laurence Wendland
Donnerstag, 10.09.200918.30 - 20.00 Uhr, Annweiler,
Realschule
S 232 Französisch Conversation
Genevieve Schneiders
montags, 18.15 - 19.45 Uhr, Annweiler, Realschule
234 Französisch für Anfänger 
Peter Wettig, Lehrer
Dienstag, 22.09.2009, 18.30 - 20.00 Uhr, Annweiler, 
Realschule
S 237 Französisch mit Vorkenntnissen
Claude Laurent
dienstags, 9.00 - 10.30 Uhr, Albersweiler, Grundschule
S 239 Französisch am Vormittag 
Laurence Wendland

Dienstag, 08.09.2009 - 11.00 Uhr, Wernersberg, 
Gemeindehaus
S 241 Italienisch für Fortgeschrittene
Birgit Strehlitz-Runck
montags, 18.30 - 20.00 Uhr, Annweiler, Realschule
S 242 Italienisch für leicht Fortgeschrittene
Birgit Strehlitz-Runck
montags, 20.00 - 21.30 Uhr, Annweiler, Realschule
S 243 Italienisch Konversation
Birgit Strehlitz-Runck
dienstags, 19.00 - 20.30 Uhr, Annweiler, Realschule
S 244 Italienisch für leicht Fortgeschrittene
Birgit Strehlitz-Runck
mittwochs, 18.30 - 20.00 Uhr, Annweiler, Realschule
S 250 Spanisch für Anfänger mit geringen 
Vorkenntnissen
Lucia Yong de Siebeneicher
Mittwoch, 16.09.2009, 18.00 - 19.30 Uhr, Annweiler, 
Realschule

Alle Vorträge und Kurse können bei entsprechender
Teilnehmerzahl in Annweiler 
oder in den Gemeinden stattfinden. Bitte melden Sie
sich rechtzeitig an und fragen 
Sie in der VHS-Geschäftsstelle auch nach weiteren Vor-
trägen und Kursen.
Rufen Sie uns an, teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, wir
informieren und beraten Sie gerne.

Anmeldung und Information:
Volkshochschule Annweiler am Trifels,
Messplatz 1
Telefon: 06346-301-217
Homepage: www.vhs-annweiler.de
Email: info@vhs-annweiler.de
Geschäftszeiten:
Montag von 8.30 - 12.00 Uhr + 14.00 - 17.30 Uhr,
Dienstag und Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr,
Freitag von 8.30 - 12.30 Uhr, donnerstags ist die Ge-
schäftsstelle geschlossen

Mit einer Anzeige im

TRIFELS
KURIER
finden alte Schätze
neue Besitzer!

Telefon:
06346/965965
oder 965966
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